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Kindergartengesetz. — Eucharistiegebete. — Anschaffung und/oder Anmietung von Addressieranlagen sowie von elektro¬ 
nischen Datenverarbeitungsanlagen. — Studientagung zu Fragen der Altenseelsorge. — Jahrestagung der Krankenhaus¬ 

seelsorger 1972 

Nr. 98 Ord. 1.8. 72 

Kindergartengesetz 

Mit Wirkung vom 1. April 1972 wurde für das 
Land Baden-Württemberg das neue Kindergarten¬ 
gesetz verabschiedet, nach welchem zu den Perso¬ 
nalkosten wie auch zum Bau von Kindergärten 
Zuschüsse gewährt werden. Da viele Pfarreien als 
Träger von Kindergärten davon betroffen sind, 
veröffentlichen wir nachstehend den Wortlaut des 
Gesetzes sowie die bisher dazu ergangenen Richt¬ 
linien. 

Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg 
e.V. hat unter dem 28. Juli 1972 an alle Kinder¬ 
gartenträger noch Erläuterungen versandt, die der 
leichteren Handhabung des Gesetzes dienen sollen. 
Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß die 
Anträge für Zuschüsse zu den Personalkosten bis 
zum 15. September 1972 gestellt sein müssen. 

Zweites Gesetz zur Ausführung des Gesetzes 
für Jugend Wohlfahrt vom 11. August 1961 

(BGBl. I S. 1206), in der Fassung 
vom 6. August 1970 (BGBl. I S. 1197) 

(Kindergartengesetz) 

(Gesetzblatt für Baden-Württemberg 1972 S. 61 f.) 

§ 2 
Aufgaben des Kindergartens 

Die Erziehung im Kindergarten ergänzt und 
unterstützt die Erziehung des Kindes in der Fa¬ 
milie. Sie soll die gesamte Entwicklung des Kindes 
fördern. 

. 5 ^ 
Entwicklungsplan 

(1) Die Landesregierung stellt einen Entwick¬ 
lungsplan für Kindergärten auf. 

(2) Aufgabe und Ziel des Entwicklungsplanes 
ist es, 

1. für alle Kinder vom vollendeten dritten Le¬ 
bensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht einen 
Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen, 

2. die Ausbildung der nötigen Fachkräfte für die 
Elementarerziehung zu sichern und mit der Ent¬ 
wicklung des Ausbaus der Kindergärten abzustim¬ 
men, 

3. die Fortbildung des vorhandenen Personals 
der Kindergärten für die neuen Aufgaben der Ele¬ 
mentarerziehung zu ermöglichen und die regel¬ 
mäßige Weiterbildung aller Fachkräfte in der Ele¬ 
mentarerziehung langfristig zu sichern. 

Der Landtag hat am 9. Februar 1972 das folgende g 4 

Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: Ärztliche Untersuchung 

§ 1 
Begriff des Kindergartens 

Kindergärten im Sinne dieses Gesetzes sind Ein¬ 
richtungen von Gemeinden, Zweckverbänden und 
Trägem der Jugendhilfe zur Pflege und Erziehung 
von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zum Beginn der Schulpflicht, soweit es sich nicht 
um schulische Einrichtungen handelt. 

Jedes Kind soll vor der Aufnahme in einen Kin¬ 
dergarten ärztlich untersucht werden. 

S 5 
Elternbeirat 

Bei den Kindergärten werden Elternbeiräte ge¬ 
bildet. Sie unterstützen die Erziehungsarbeit und 
stellen den Kontakt zum Elternhaus her. 
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§ 6 
Zusdiußfähige Träger 

Träger der freien Jugendhilfe im Sinne des § 5 
Abs. 4 JWG, die öffentlich anerkannt sind, sowie 
Gemeinden, Landkreise und Zweckverbände er¬ 
halten auf Antrag Zuschüsse des Landes nach Maß¬ 
gabe der §§ 7 und 8. 

§ 7 
Zuschüsse zu den Baukosten 

(1) Die Zuschüsse des Landes werden nach Maß¬ 
gabe des Staatshaushaltsplans zu den Baukosten für 
die Schaffung neuer Kindergartenplätze gewährt. 
Sie betragen mindestens 20 vom Hundert der an¬ 
rechnungsfähigen Baukosten. Die Zuschüsse können 
nach Pauschalsätzen gewährt werden. 

(2) Die Zuschüsse nach Absatz 1 werden nur ge¬ 
währt, wenn Gemeinde, Landkreis und Zweckver¬ 
band sich allein oder gemeinsam an der Finanzie¬ 
rung mit mindestens 40 vom Hundert der anrech¬ 
nungsfähigen Baukosten beteiligen. 

$ 8 
Zuschüsse zu den Personalkosten 

(1) Die Zuschüsse des Landes betragen 25 vom 
Hundert der anrechnungsfähigen Personalkosten 
für die Fachkräfte. Die Zuschüsse können nach 
Pauschalsätzen gewährt werden. 

(2) Die Zuschüsse nach Absatz 1 werden nur ge¬ 
währt, wenn Gemeinde, Landkreis und Zweckver¬ 
band sich allein oder gemeinsam an der Finanzie¬ 
rung mit mindestens 25 vom Hundert der anrech¬ 
nungsfähigen Personalkosten beteiligen. 

$ 9 

Durchführungsvorschriften 

(1) Das Innenministerium erläßt im Einverneh¬ 
men mit dem jeweils berührten Ministerium Richt¬ 
linien über 

1. die ärztliche Untersuchung nach § 4, 
2. die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte 

nach § 5, 
3. die Anrechnungsfähigkeit der Kosten, die 

Pauschalierung und das Verfahren nach §§ 7 und 8 
sowie 

4. die räumliche Ausstattung, die personelle Be¬ 
setzung und den Betrieb der Kindergärten. 

(2) Das Kultusministerium entwickelt die Lern¬ 
ziele und besonderen Curricula für die Elementar¬ 
erziehung und erläßt im Benehmen mit dem jeweils 
berührten Ministerium die dafür erforderlichen 
Vorschriften. 

$ 10 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün¬ 
dung in Kraft mit Ausnahme der §§ 6 bis 8, die am 
1. April 1972 in Kraft treten. 

Stuttgart, den 29. Februar 1972 

Die Regierung 
des Landes Baden-Württemberg 

Zuschüsse zu den Personalkosten 
der Kindergärten 

Richtlinien des Arbeits- und Sozialministeriums Baden-Würt¬ 
temberg über die Gewährung von Zuschüssen zu den Personal¬ 
kosten der Kindergärten (RL-Pkz). Nr. V 1530/88. Vom 14. 
Juli 1972. 

(Staatsanzeiger für Baden-Württemberg 
Stuttgart, 22. Juli 1972, 21. Jahrgang Nr. 58 S. 6) 

1. Begriffsbestimmungen 

1.1 Kindergarten 
Der Begriff „Kindergarten“ ergibt sich aus § 1 

des Kindergartengesetzes. Er umfaßt Einrichtun¬ 
gen, die halbtags, vormittags und nachmittags oder 
ganztags durchgehend geöffnet sind, einschließlich 
entsprechender Einrichtungen für körperlich, gei¬ 
stig oder seelisch behinderte Kinder, jedoch nicht 
schulische Einrichtungen (zum Beispiel Schulkinder¬ 
gärten). 

Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren (Kin- 
der-Krippen, Krabbelstuben) und für schulpflich¬ 
tige Kinder (Schülerhorte) sind keine Kindergärten. 

Mehrzweckeinrichtungen sind insoweit Kinder¬ 
gärten, als Kinder vom vollendeten dritten Lebens¬ 
jahr bis zum Beginn der Schulpflicht aufgenommen 
werden. 

1.2 Zuschußfähige Träger 
Der Begriff „zuschußfähiger Träger“ ergibt sich 

aus § 6 des Kindergartengesetzes. 
Träger der freien Jugendhilfe müssen entweder 

nach § 11 Abs. 2 des Landesjugendwohlfahrtsgeset¬ 
zes als anerkannt gelten oder nach § 11 Abs. 1 aaO. 
von der zuständigen Behörde anerkannt sein. 

1.3 Eachkräfte 
1.31 Fachkräfte sind: Erzieher mit staatlicher 

Prüfung/Kindergärtnerinnen, Sozialpädagogen/Ju¬ 
gendleiterinnen, Sozialarbeiter, Ordensschwestern 
und von den Diakonissenmutterhäusern ausgebil¬ 
dete Kinderschwestern, soweit sie seit dem 1. April 
1967 als Kindergartenleiterinnen oder Gruppenlei¬ 
terinnen tätig sind. 

1.32 Als Fachkräfte gelten bis einschließlich 
31. Juli 1977 übergangsweise Kinderpflegerinnen, 
soweit sie vor dem 1. April 1972 das 22. Lebensjahr 
vollendet haben und vom Landesjugendamt nach 



Beilage zu Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg Nr. 20/1972 

Pastorale Anliegen 
anläßlich der Olympischen Spiele 1972 
Um die Pfarrämter in die Lage zu versetzen, 

Gläubige, die während der Olympischen Spiele 1972 
München besuchen, informieren zu können, geben 
wir nachstehend Mitteilungen bekannt, die uns der 
Arbeitskreis „Kirche und Sport“ der Katholischen 
Kirche Deutschlands dieser Tage zugestellt hat. 

Wir verweisen außerdem auf Arbeitshilfen, die 
für Katechesen, Predigten und Bildungsveranstal¬ 
tungen Verwendung finden können. 

1. Kirchliche Dienste 
Freitag, 25. August, 11.00 Uhr: 

„Gedenkstunde der Religionsgemeinschaften“ 
in Dachau (ökumenische Trägerschaft) 

Sonntag, 27. August, 9.30 Uhr: 
Festlicher Gottesdienst für kath. Teilnehmer, 
München, Frauenkirche (Kardinal Döpfner) 

Samstag, 2. September, 20.00 Uhr: 
„ökumenischer Gottesdienst“, München, 
Wittelsbacher Platz 

Für die Seelsorge im Olympischen Dorf sind ka- 
tholischerseits verantwortlich 
für München: Pfarrer Summerer 
für Kiel: Msgr. van den Berg 

2. Wissenschaftlicher Sportkongreß 
21. bis 25. August 1972 
Eingangsreferat für die kath. Theologie: 
Montag, 21. August, 9 Uhr: 

„Entfremdung und Identität des Menschen 
im Sport“ — Kardinal Suenens 

Auskünfte über den Kongreß: Prälat Willy Bok- 
1er, 62 Wiesbaden, Adolfsallee 10 oder: Organisa¬ 
tionskomitee für die Spiele der XX. Olympiade 
München 1972, 8 München-13, Saarstr. 7. 

3. Arbeitshilfen 
„Partnerschaftsprogramm Kirche und Sport“ 
(1971) 
„Theologie des Sports“, Verf. Prof. Dr. Georg 
Söll, Sonderdruck der „Münchener Theologi¬ 
sche Zeitschrift“. Bestellung: Max-Huber-Ver¬ 
lag, München oder DJK Sportamt. 
Predigtskizzen: 
Sport und Agon, Prof. Dr. Söll 
Der Christ und sein Leib, Prälat Bokler 
Fürbitten für Sportler und Sportfreunde. 

Bestellung: DJK-Sportamt, 4 Düsseldorf-30, 
Carl-Mosterts-Platz 1. 

Freiburg, den 7. 8. 1972 Erzb. Ordinariat 
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Bewährung als Kindergartenleiterin oder als Grup¬ 
penleiterin zugelassen sind. 

1.33 Als Fachkräfte gelten staatlich geprüfte So¬ 
zialpädagogen und staatlich geprüfte Erzieher/Kin¬ 
dergärtnerinnen während des einjährigen Berufs¬ 
praktikums. 

1.34 In Kindergärten für körperlich, geistig oder 
seelisch behinderte Kinder sind ferner Fachkräfte: 
Krankengymnasten, Beschäftigungstherapeuten, 
Heilerziehungspfleger, Logopäden und Kinderkran¬ 
kenschwestern mit abgeschlossener Ausbildung. 

1.4 Anrechnungsfähige Personalkosten sind bei 
Fachkräften: Grundvergütung, Ortszuschlag (S), 
Kinderzuschlag, tarifliche Zulagen, Weihnachtszu¬ 
wendung, Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche¬ 
rung und zur Zusatzversorgung; 

Praktikanten: Praktikantenentgelt nach Orts¬ 
klasse S, Kinderzusdilag, Weihnachtszuwendung 
und Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung. 

2. Höhe der anrechnungsfähigen Personalkosten 

Maßgebend ist die Vergütungsgruppe entspre¬ 
chend dem Tarifvertrag über die Eingruppierung 
der Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst 
in der jeweils geltenden Fassung, z.Z. vom 19. Juni 
1970 (GABI. S. 703), jedoch höchstens bis zur Ver¬ 
gütungsgruppe IV b; 

bei Praktikanten ist maßgebend das Entgelt nach 
dem Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der 
Praktikanten (Praktikantinnen) für Berufe des So¬ 
zial- und Erziehungsdienstes, zuletzt geändert durdt 
den Änderungstarifvertrag vom 19. Januar 1972 
(GABI. S. 353). 

3. Zuschußhöhe 

3.1 Der Zuschuß beträgt 25 vH der anrech¬ 
nungsfähigen Personalkosten und wird als Pauschal¬ 
betrag gewährt. Die Pauschalsätze betragen gegen¬ 
wärtig bei vollbeschäftigten Fachkräften monatlich 

Stufe 
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Die Pauschalsätze betragen gegenwärtig bei staat¬ 
lich geprüften Sozialpädagogen und staatlich ge¬ 
prüften Erziehern/Kindergärtnerinnen während des 
einjährigen Berufspraktikums monatlich 

für die Berufe DM 

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 280,— 
Erzieher/Kindergärtnerinnen 220,— 

3.2 Bei verheirateten Fachkräften und Prakti¬ 
kanten erhöht sich der Pauschalsatz um 22,— DM. 
Der Pauschalsatz erhöht sich für jedes Kind, für das 
nach den Vorschriften des BAT Kinderzuschlag ge¬ 
währt wird, um weitere 28,— DM. 

Verwitwete und geschiedene Fachkräfte sowie 
Fachkräfte, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig 
erklärt ist, ferner ledige Fachkräfte, die das vier¬ 
zigste Lebensjahr vollendet haben, und andere le¬ 
dige Fachkräfte, die in ihrer Wohnung einer ande¬ 
ren Person nicht nur vorübergehend Unterkunft 
und Unterhalt gewähren, sind Verheirateten gleich¬ 
gestellt. Das gleiche gilt für Praktikanten. 

3.3 Der Pauschalsatz schließt V12 der Weihnachts¬ 
zuwendung mit ein und wird für jeden Monat in 
gleicher Höhe gewährt. 

3.4 Ändern sich die für den Pauschalsatz maß¬ 
gebenden Verhältnisse, wird der neue Pauschalsatz 
vom Ersten des Monats ab gewährt, in den das für 
die Änderung maßgebende Ereignis fällt. 

3.5 Wird eine Fachkraft nicht einen vollen Mo¬ 
nat beschäftigt, beträgt der Zuschuß Vao für jeden 
Tag des Beschäftigungsverhältnisses. 

3.6 Für teilzeitbeschäftigte Fachkräfte wird der 
Teil des Pauschalsatzes gewährt, der dem Verhält¬ 
nis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit 
entspricht. 

Bei Fachkräften, die in Mehrzweckeinrichtungen 
auch andere Aufgaben wahrnehmen, ist die auf 
Aufgaben des Kindergartens entfallende Arbeitszeit 
maßgebend. 

Maßgebend für das Maß der Beschäftigung sind 
die Vorschriften des BAT über die wöchentliche 
Arbeitszeit und den Erholungsurlaub. 

3.7 Die Pauschalsätze werden jeweils den tarif¬ 
lichen Änderungen angepaßt und vom Arbeits- und 
Sozialministerium bekanntgegeben. 

4. Antrag 

4.1 Der Zuschuß wird nur auf Antrag vom Er¬ 
sten des Monats gewährt, in dem der Antrag beim 
Jugendamt eingeht, frühestens vom Tag der Ein¬ 
stellung ab. 

4.2 Der Antrag ist beim örtlich zuständigen Ju¬ 
gendamt nach Vordruck Anlage 4 in doppelter Fer¬ 
tigung für jede Fachkraft zu stellen. Dem Antrag 



ist eine Erklärung der Gemeinde über einen Finan¬ 
zierungsbeitrag der Gemeinde, des Landkreises oder 
des Zweckverbandes nach § 8 Abs. 2 des Kindergar¬ 
tengesetzes anzuschließen. 
Anlage 4 

4.3 Der Antragsteller ist verpflichtet, jede Ver¬ 
änderung der für die Zuschußgewährung maßge¬ 
benden Verhältnisse unverzüglich dem Jugendamt 
mitzuteilen. Veränderungen, die einen höheren Zu¬ 
schuß zur Folge haben, werden frühestens von dem 
Monat ab berücksichtigt, in dem die Mitteilung 
dem Jugendamt zugeht. Ausgenommen hiervon ist 
die Vollendung des 25., des 35. und des 40.Lebens¬ 
jahres, die von Amts wegen berücksichtigt wird. 

5. Beteiligung des Jugendamtes 

5.1 Das Jugendamt prüft, 5.11 ob das Landes¬ 
jugendamt die Befreiung nach § 79 JWG für den 
Kindergarten erteilt hat, 

5.12 ob sich die Gemeinde, der Landkreis und 
der Zweckverband allein oder gemeinsam minde¬ 
stens in derselben Höhe wie nach Nrn. 3.1 und 3.2 
an der Finanzierung der anrechnungsfähigen Per¬ 
sonalkosten für die Fachkräfte beteiligen. 

5.13 Kann dies nicht bestätigt werden, wird der 
Antrag zurüchgereicht. 

6. Bewilligung und Auszahlung 

6.1 Für die Bewilligung und Auszahlung sind 
die Stadt- und Landkreise zuständig. 

6.2 Die Bewilligungsbehörde teilt dem Antrag¬ 
steller nach Vordruck Anlage 5 für jede Fachkraft 
den Betrag des monatlichen Zuschusses mit. 
Anlage 5 

6.3 Die Zuschüsse werden durch die Kasse des 
Stadt- oder Landkreises ausgezahlt, und zwar 

für das 1. Halbjahr am 15. Mai und 
für das 2. Halbjahr am 15. November 

Minderzahlungen und Überzahlungen werden 
bei der folgenden laufenden Zahlung verrechnet. 
Übersteigt ein überzahlter Betrag die laufende Zah¬ 
lung oder ist eine laufende Zahlung nicht mehr zu 
erbringen, wird die Überzahlung unverzüglich zu¬ 
rückgefordert. 

6.4 Die Ausgaben für Personalkostenzuschüsse 
sind bei Kap. 0337 Tit. 653 71 (bei Gemeinden und 
Gemeindeverbänden) und Tit. 68471 (bei Trägern 
der freien Jugendhilfe) des Staatshaushaltsplans zu 
buchen und im Vorschuß- und Verwahrbuch der 
Kasse des Stadt- oder Landkreises nachzuweisen. 

Einnahmen und Ausgaben sind nach den allge¬ 
meinen geltenden Bestimmungen mit der Regie¬ 
rungsoberkasse abzurechnen. 

Die Rechnungsprüfung wird durch besonderen 

Erlaß gern. § 56 Abs. 3 des Haushaltsgrundsätze¬ 
gesetzes geregelt. 

6.5 Der Bewilligungsbehörde ist über das Ju¬ 
gendamt bis zum 15. 3. eines jeden Jahres eine 
Übersicht nach Vordruck Anlage 6 über die Fach¬ 
kräfte vorzulegen, für die im abgelaufenen Rech¬ 
nungsjahr Personalkostenzuschüsse gewährt wor¬ 
den sind. Die Übersicht muß die Namen, die Ge¬ 
burtsdaten, die Vergütungsgruppe sowie Zeitdauer 
und Maß der Beschäftigung der Fachkräfte ent¬ 
halten. 
Anlage 6 

7. Ergänzende Bestimmungen 

Im übrigen sind die für die Gewährung von Zu¬ 
wendungen geltenden Vorschriften (Allgemeine Ver¬ 
waltungsvorschriften zu § 64 a RHO bzw. zu § 44 
LHO) anzuwenden. 

8. Förderung nach § 33 des Landesjugend¬ 
wohlfahrtsgesetzes 

Soweit Einrichtungen nach § 33 des Landesju¬ 
gendwohlfahrtsgesetzes gefördert werden, kommt 
eine Förderung nach diesen Richtlinien nicht in 
Betracht. 

Die Entscheidung des Trägers, nach welchen Be¬ 
stimmungen er die Förderung anstrebt, kann für 
das Haushaltsjahr nicht geändert werden. 

9. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien sind ab 1. April 1972 anzu¬ 
wenden. 

Zuschüsse zum Bau von Kindergärten 
Richtlinien des Arbeits- und Sozialministeriums Baden-Würt¬ 

temberg über die Gewährung von Zuschüssen zum Bau von 
Kindergärten (RL-Bkz). Nr. V 1530/88. Vom 14. Juli 1972. 

(Staatsanzeiger, wie oben S. 6/7) 

1. Begriffsbestimmungen 

1.1 Kindergarten 
Der Begriff „Kindergarten“ ergibt sich aus § 1 

des Kindergartengesetzes. Er umfaßt Einrichtun¬ 
gen, die halbtags, vormittags und nachmittags oder 
ganztags durchgehend geöffnet sind, einschließlich 
entsprechender Einrichtungen für körperlich, gei¬ 
stig oder seelisch behinderte Kinder, jedoch nicht 
schulische Einrichtungen (zum Beispiel Schulkinder¬ 
gärten). 

Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren 
(Kinderkrippen, Krabbelstuben) und für schul¬ 
pflichtige Kinder (Schülerhorte) sind keine Kinder¬ 
gärten. 
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Mehrzweckeinrichtungen sind insoweit Kinder¬ 
gärten, als Kinder vom vollendeten dritten Lebens¬ 
jahr bis zum Beginn der Schulpflicht aufgenommen 
werden (sollen). 

1.2 Zuschußfähige Träger 
Der Begriff „zuschußfähiger Träger“ ergibt sich 

aus § 6 des Kindergartengesetzes. Träger der freien 
0 Jugendhilfe müssen entweder nach § 11 Abs. 2 des 

Landesjugendwohlfahrtsgesetzes als anerkannt gel¬ 
ten oder nach § 11 Abs. 1 aaO. von der zuständigen 
Behörde anerkannt sein. 

1.3 Zuschußfähige Baumaßnahmen 
1.31 Zuschußfähig sind ausschließlich Baumaß¬ 

nahmen, die der Schaffung neuer Plätze in Kinder¬ 
gärten dienen. Hierzu zählen Neu- und Erweite¬ 
rungsbauten, Umbauten nur, soweit neue Plätze 
geschaffen werden. Erneuerungs- und Instandset¬ 
zungsmaßnahmen sind nicht zuschußfähig. Maß¬ 
gebend dafür, ob und in welcher Zahl neue Plätze 
geschaffen werden, ist die Entscheidung des Landes¬ 
jugendamts gemäß § 79 des Landesjugendwohl¬ 
fahrtsgesetzes. 

1.32 Zuschußfähig ist ferner der Erwerb von 
Gebäuden einschließlich des etwa erforderlichen 
Erweiterungs- oder Umbaus, der Baumaßnahmen 
gleichsteht (vgl. 2.2). 

2. Anrechnungsfähige Kosten 

2.1 Anrechnungsfähig sind die Hochbaukosten 
nach dem Normblatt DIN 276 (Stand: September 
1971), Blatt 2 (Kosten von Hochbauten; Kosten¬ 
gliederung), jedoch nur nach Abschnitt 3 Kosten 
des Bauwerks, jedoch ohne betriebliche Einbauten, 
soweit nicht fest mit dem Gebäude verbunden, und 
besondere Bauausführungen (Abschnitte 3.4 und 
3.5); 

Abschnitt 4.5 Kosten der Beleuchtung; 
Abschnitt 5.1 Kosten für Einfriedungen; 
Abschnitt 5.3 Kosten für Versorgungsanlagen; 
Abschnitt 7.1 Kosten der Vorplanung, jedoch 

ohne Ideenwettbewerbe und Verwaltungstätigkeit 
des Bauherrn (Abschnitte 7.1.5.0 und 7.1.7.0); 

Abschnitt 7.2 Kosten der Bauplanung, jedoch 
ohne Bau- und Konstruktionswettbewerbe, Ver¬ 
waltungstätigkeit des Bauherrn und Nebenkosten 
(Abschnitte 7.2.2.0, 7.2.7.0 und 7.2.8.0) und 

Abschnitt 7.3 Kosten der Baudurchführung, je¬ 
doch ohne künstlerische Überwachung, Verwal¬ 
tungstätigkeit des Bauherrn und Nebenkosten (Ab¬ 
schnitte 7.3.2.0, 7.3.7.0 und 7.3.8.0). 

2.2 Nicht anrechnungsfähig sind die Kosten für 
2.21 Grunderwerb, 2.22 Erschließung, 2.23 beweg¬ 
liche Einrichtung, 2.24 Behelfsbauten, 2.25 Woh¬ 
nungen sowie Räume, die nicht überwiegend für 

Zwecke des Kindergartens gebraucht werden. 2.26 
der Wert des Grund und Bodens beim Erwerb eines 
Gebäudes (vgl. 1.32). 

2.3 Kindergärten in Fertigbauweise, die in bank¬ 
üblicherweise beleihungsfähig sind, gelten nicht als 
Behelfsbauten. 

2.4 Bei Neubauten sind für jeden neu zu schaf¬ 
fenden Platz in Gruppen mit in der Regel 25 bis 
zu höchstens 30 Plätzen (Bodenfläche pro Kind im 
Aufenthaltsraum mindestens 2 qm) Kosten in Höhe 
von 6000 DM anrechnungsfähig. Bei Erweiterungs¬ 
und Umbauten sowie beim Erwerb von Gebäuden 
gilt dieser Betrag als Höchstsatz je neu zu schaffen¬ 
den Platz. 

2.5 Nr. 2.4 gilt nicht für Kindergärten, die ganz¬ 
tags durchgehend geöffnet oder für körperlich, gei¬ 
stig oder seelisch behinderte Kinder bestimmt sind. 

3. Höhe des Zuschusses 

3.1 Der Zuschuß beträgt 20 vH der anrech¬ 
nungsfähigen Kosten. Er wird im Falle der Nr. 2.4 
Satz 1 in Höhe von 1200 DM für jeden neu zu 
schaffenden Platz als Pauschalsatz gewährt. 

3.2 Die Zuschußquote kann erhöht werden, 
3.21 bei ganztags durchgehend geöffneten Kinder¬ 
gärten, 3.22 bei Kindergärten für körperlich, gei¬ 
stig oder seelisch behinderte Kinder, 3.23 bei vom 
Arbeits- und Sozialministerium im Einvernehmen 
mit dem Kultusministerium anerkannten Modell¬ 
kindergärten. 

3.3 Die Erhöhung der Zuschußquote bedarf bis 
auf weiteres der Zustimmung des Arbeits- und 
Sozialministeriums. 

4. Antrag 

4.1 Der Zuschuß wird nur auf Antrag gewährt. 
4.2 Der Antrag ist bis l.Juli des der Bewilligung 

vorausgehenden Jahres in doppelter Fertigung nach 
Vordrudc Anlage 1 beim örtlich zuständigen Ju¬ 
gendamt einzureichen. 
Anlage 1 

4.3 Dem Antrag sind insbesondere anzuschlie¬ 
ßen: 4.31 eine Erklärung des Landesjugendamtes, 
daß die Baumaßnahme den Richtlinien für die Ein¬ 
richtung und den Betrieb von Kindertagesstätten 
in der jeweils geltenden Fassung entspricht; bei 
Trägern der freien Jugendhilfe kann an Stelle der 
Erklärung des Landesjugendamtes eine Erklärung 
des Landesverbandes der freien Wohlfahrtspflege 
treten, wenn hierüber mit dem Landesjugendamt 
Einvernehmen erzielt worden ist, 

4.32 eine Erklärung der Gemeinde über einen 
Finanzierungsbeitrag der Gemeinde, des Landkrei¬ 
ses oder des Zwedcverbandes nach § 7 Abs. 2 des 
Kindergartengesetzes, 



4.33 Bauzeichnungen im Maßstab von 1:100 mit 
Lageplan und Baubeschreibung, 

4.34 Finanzierungsplan, 
4.35 Kostenschätzung nach Anhang 1 des Norm¬ 

blatts DIN 276 (Stand: September 1971), Blatt 3 
(Kosten von Hochbauten; Kostenermittlungen); 
ausgenommen hiervon sind die Fälle der Nr. 2.4 
Satz 1, 

4.36 Darstellung der finanziellen Lage des Trä¬ 
gers, soweit gemäß den Nrn. 3.21, 3.22 und 3.23 
eine höhere Zuschußquote als 20 vH beantragt wird. 

4.37 Ist der Kindergarten baulicher Bestandteil 
einer Mehrzweckeinrichtung oder sind Kindergärt¬ 
nerinnenwohnungen, Jugendräume, Krankenstatio¬ 
nen und dgl. baulicher Bestandteil des Kindergar¬ 
tens, für den ein Zuschuß beantragt wird, ist im 
Antrag nur der Kostenaufwand und die Finanzie¬ 
rung für den Kindergarten anzugeben, soweit die 
Kosten nach diesen Richtlinien anrechnungsfähig 
sind. Die Kosten der Finanzierung des Gesamtvor¬ 
habens sind auf Vordruck Anlage 1 unter 5.3 nach¬ 
richtlich anzugeben. 

5. Beteiligung des Jugendamtes 

5.1 Das Jugendamt prüft, 5.11 ob erforder¬ 
lichenfalls die Stellungnahme des Gesundheitsamtes 
einzuholen ist (vgl. auch §§ 55, 56 der 3.DVO zum 
Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswe¬ 
sens vom 30. März 1935, RMBl. S. 327), 

5.12 ob bei Anträgen der Träger der freien Ju¬ 
gendhilfe die Gemeinde, der Landkreis oder der 
Zweckverband allein oder gemeinsam einen Finan¬ 
zierungsbeitrag in Höhe von mindestens 40 vH der 
anrechnungsfähigen Baukosten in Aussidit gestellt 
haben. 

5.13 Kann dies nicht bestätigt werden, wird der 
Antrag zurückgereicht. 

5.2 Das Jugendamt nimmt unter Darstellung 
des Bestandes und Bedarfs an Kindergartenplätzen 
sowie der sozialkulturellen Verhältnisse im Bereich 
des Jugendamts und im Einzugsbereich des geplan¬ 
ten Kindergartens zur Dringlichkeit der Maßnah¬ 
men Stellung und ordnet die Anträge nach dem 
Grad ihrer Dringlichkeit; hierfür ist der Vordruck 
Anlage 2 zu verwenden. 
Anlage 2 

5.3 Das Jugendamt legt die Anträge spätestens 
bis 30. September des der Bewilligung vorausgehen¬ 
den Jahres dem Regierungspräsidium vor. 

6. Mittelanforderung 
Anlage 2 

6.1 Das Regierungspräsidium fertigt eine Über¬ 
sicht nach Vordruck Anlage 2, in der 6.11 die vor¬ 
gelegten Anträge nach ihrer Dringlichkeit geordnet 

sind, 6.12 die anrechnungsfähigen Kosten und die 
Höhe des Zuschusses für jedes Vorhaben angegeben 
sind. 

6.2 Das Regierungspräsidium legt diese Über¬ 
sicht bis zum 15. Oktober des der Bewilligung vor¬ 
ausgehenden Jahres dem Arbeits- und Sozialmini¬ 
sterium vor. 

7. Bewilligung 

7.1 Das Arbeits- und Sozialministerium teilt 
dem Regierungspräsidium die im Staatshaushalts¬ 
plan bereitgestellten Mittel durch Kassenanschlag 
zu. 

7.2 Nach Maßgabe der zugewiesenen Haushalts¬ 
mittel erläßt das Regierungspräsidium Bewilli¬ 
gungsbescheide. 

7.3 Können Anträge nicht berücksichtigt wer¬ 
den, teilt das Regierungspräsidium den Antragstel¬ 
lern über das Jugendamt mit, daß der Antrag für 
das nächste Haushaltsjahr wiederholt werden kann. 
Dies kann formlos geschehen, wenn sich in der Pla¬ 
nung sowie bei den Kosten und deren Finanzierung 
keine Änderungen ergeben. 

7.4 Bewilligungsbescheide dürfen nur erteilt 
werden, wenn mit der Ausführung des Vorhabens 
noch nicht begonnen worden ist. Das Arbeits- und 
Sozialministerium kann hiervon Ausnahmen zu¬ 
lassen. 

7.5 Bewilligungsbescheide werden erst wirksam, 
wenn bei freien Trägern auch die Gemeinde, der 
Landkreis oder der Zweckverband allein oder ge¬ 
meinsam mindestens 40 vH der anrechnungsfähigen 
Baukosten verbindlich zugesagt haben. Hierauf ist 
in den Bewilligungsbescheiden hinzuweisen. 

8. Auszahlung 

8.1 Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in der 
Regel jeweils zur Hälfte bei Rohbaufertigstellung 
und nach Abschluß der Baumaßnahme. 

9. Verwendungsnachweis 

Anlage 3 
9.1 Der Verwendungsnachweis nach Vordruck 

Anlage 3 muß zum Ausdruck bringen, daß plan¬ 
gerecht (vgl. 4.33) gebaut worden ist und daß .. . 
Gruppenräume mit ... Plätzen entsprechend den 
Förderungsbedingungen geschaffen worden sind. 
Im übrigen genügt der Nachweis, daß die Maß¬ 
nahme durchgeführt worden ist und daß die Ge¬ 
meinde, der Landkreis oder der Zweckverband 
allein oder gemeinsam mindestens 40 vH der an¬ 
rechnungsfähigen Kosten beigetragen haben. 
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10. Ergänzende Bestimmungen 

10.1 Im übrigen sind die für die Gewährung von 
Zuwendungen geltenden Vorschriften (Allgemeine 
Verwaltungsvorschriften zu § 64 a RHO bzw. zu 
§ 44 LHO) anzuwenden. 

11. Diese Richtlinien sind ab 1. April 1972 an¬ 
zuwenden. Nach Inkrafttreten dieser Richtlinien ist 

0 Randnummer 40 der Richtlinien für den Landes¬ 
jugendplan vom 13. April 1961 (GABI. S. 221) für 
die Gewährung eines Zuschusses für Kindergärten 
nicht mehr anzuwenden. 

Durchführung des Kindergartengesetzes 
Erlaß des Arbeits- und Sozialministeriums Baden-Württem¬ 

berg über die Einführung der Richtlinien über die Gewährung 
von Zuschüssen zum Bau von Kindergärten (RL-Bkz) und der 
Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zu den Per¬ 
sonalkosten der Kindergärten (RL-Pkz). Nr. V 1530/88. Vom 
14. Juli 1972. 

(Staatsanzeiger, wie oben S. 7) 

An die 
Regierungspräsidien 

Das Arbeits- und Sozialministerium übersendet 
als Anlage die im Einvernehmen mit dem Innen¬ 
ministerium, dem Kultusministerium und dem 
Finanzministerium Baden-Württemberg erlassenen 
Richtlinien zur Förderung der Kindergärten nach 
dem Kindergartengesetz mit der Bitte um Weiter¬ 
leitung an die Stadt- und Landkreise sowie an die 
Großen Kreisstädte mit eigenem Jugendamt. 

Die Richtlinien werden im Staatsanzeiger (ohne 
Anlagen) sowie im Gemeinsamen Amtsblatt ver¬ 
öffentlicht werden. 

Auf folgendes wird hingewiesen: 

1. 
Bemessung der Pauschalsätze der Zuschüsse zu 

den Personalkosten (Nr. 3.1, 3.3 RL-Pkz). 
Den Pauschalsätzen für die Fachkräfte liegen ein¬ 

heitlich die Grundvergütungen nach Anlage 1 des 
Vergütungstarifvertrags Nr. 10 zum BAT für den 
Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeit¬ 
geberverbände vom 19. Januar 1972 einschließlich 
der Zulagen nach § 2 des Tarifvertrags vom 19. Fe¬ 
bruar 1971 über Zulagen an Angestellte sowie der 
Ortszuschlag nach Stufe 1 der Ortsklasse S zu¬ 
grunde. Dabei ist bis zur Vollendung des 25. Le¬ 
bensjahres (Stufe I) auf das Mittel der Grundver¬ 
gütung nach Vollendung des 21. und nach Voll¬ 
endung des 23; Lebensjahres, bis zur Vollendung 
des 35. Lebensjahres (Stufe II) auf die Grundver¬ 
gütung nach Vollendung des 29. Lebensjahres und 
nach Vollendung des 35. Lebensjahres auf die 
Grundvergütung nach Vollendung des 39. Lebens¬ 

jahres abgestellt. In den Stufen I und II sind die 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung mit 
14,6 vH (Arbeitgeberanteile zur Rentenversiche¬ 
rung und zur Krankenversicherung), in Stufe III 
mit 10,35 vH (nur Arbeitgeberanteile zur Renten¬ 
versicherung) berücksichtigt. Ob im Einzelfall eine 
Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen zur Ren¬ 
tenversicherung oder zur gesetzlichen Krankenver¬ 
sicherung besteht, ist unerheblich. 

Zur Abgeltung der Weihnachtszuwendung sind 
die monatlichen Pauschalsätze jeweils um 5,5 vH 
erhöht. Die Pauschalsätze stehen daher für jeden 
Monat des Jahres in gleicher Höhe zu. 

11. 

Übergangsregelung 

1. Zuschüsse zu den Personalkosten 1972 

a) Abweichend von Nr. 4.1 RL-Pkz werden Zu¬ 
schüsse ab 1. April 1972 für alle Kräfte gewährt, für 
die der Antrag bis zum 15. September 1972 beim 
Jugendamt gestellt ist, frühestens jedoch vom Tage 
der Einstellung ab. 

b) Abweichend von Nr. 6.3 Abs. 1 RL-Pkz wer¬ 
den die Zuschüsse in einem Betrag am 1. Dezember 
1972 ausgezahlt. 

2. Baukostenzuschüsse 1972 

a) Abweichend von Nr. 4.2 RL-Bkz werden An¬ 
träge berücksichtigt, die in der Zeit vom 1. Juli 
1971 bis zum 31. Mai 1972 beim Jugendamt oder 
beim Regierungspräsidium gestellt worden sind. 
Vor Inkrafttreten des Kindergartengesetzes (1. April 
1972) beim Regierungspräsidium gestellte Anträge 
gelten als am 1. April 1972 gestellt. 

Soweit den Regierungspräsidien derartige An¬ 
träge vorliegen, sind sie unverzüglich dem Jugend¬ 
amt zur weiteren Veranlassung entsprechend Nr. 5 
RL-Bkz zuzuleiten. 

b) Anträge gelten als ordnungsgemäß gestellt, 
wenn für sie die bisher eingeführten Vordrucke ver¬ 
wendet wurden. Insoweit wird von Nr. 4.2 RL- 
Bkz abgesehen. 

Auf die Bestätigung der Gemeinde über den Fi¬ 
nanzierungsbeitrag der Gemeinde, des Landkreises 
oder des Zweckverbands kann jedoch nicht ver¬ 
zichtet werden. Das Jugendamt muß sich ferner Ge¬ 
wißheit darüber verschaffen, in welchem Umfang 
durch die Baumaßnahme neue Plätze für Kinder¬ 
gärten geschaffen werden. 

c) Soweit Zuschüsse für Mehrzweckeinrichtun¬ 
gen (z.B. Kindertagheime für Kinder verschiedener 
Altersstufen) beantragt werden, sind die Kosten für 
Kindergartenplätze gesondert darzustellen. 

Eine Förderung der Plätze für jüngere oder ältere 
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Kinder kommt nach dem Staatshaushaltsplan eben¬ 
falls in Betracht. 

d) Abweichend von Nr. 5.3 RL-Bkz legen die 
Jugendämter die Anträge nach der Dringlichkeit 
geordnet bis zum 30. September 1972 dem Regie¬ 
rungspräsidium vor. 

e) Abweichend von Nr. 6.2 RL-Bkz legen die 
Regierungspräsidien die Dringlichkeitsliste dem Ar- 
beits- und Sozialministerium bis zum 20. Oktober 
1972 vor. 

f) Abweichend von Nr. 7.4 RL-Bkz können Be¬ 
willigungsbescheide audi dann erlassen werden, 
wenn mit der Ausführung nacfi dem 31. Dezember 
1971 begonnen worden ist. 

3. Baukostenzuschüsse 1973 

a) Abweichend von Nr. 4.2 RL-Bkz kann der 
Antrag bis zum 1. Dezember 1972 beim Jugendamt 
gestellt werden. 

Der Antrag ist in jedem Fall unter Verwendung 
des Vordrucks Anlage 1 RL-Bkz zu stellen. An¬ 
träge, die unter Verwendung der bisher üblichen 
Vordruche gestellt wurden, sind den Antragstellern 
zurückzureichen; werden sie unverzüglich, jedoch 
spätestens bis 31. Dezember 1972 unter Verwen¬ 
dung des Vordrucks Anlage 1 RL-Bkz erneut ge¬ 
stellt, gelten sie als am 1. Dezember 1972 beim Ju¬ 
gendamt eingegangen. 

b) Abweichend von Nr. 5.3 RL-Bkz legt das Ju¬ 
gendamt die Anträge bis zum 1. März 1973 dem 
Regierungspräsidium vor. 

c) Abweichend von Nr. 6.2 RL-Bkz legt das Re¬ 
gierungspräsidium die Übersicht über die eingegan¬ 
genen Anträge dem Arbeits- und Sozialministerium 
bis zum 1. April 1973 vor. 

III. 

Vordrucke können bei einschlägigen Formular¬ 
verlagen bezogen werden. 

Nr. 99 Ord. 7. 8. 72 

Eucharistiegebete 
Die Paulinus-Buchhandlung, Trier, hat kürzlich 

in einem Prospekt „11 Eucharistiegebete“ angekün¬ 
digt, die von Alfred Schilling im Driewer-Verlag, 
Essen, herausgegeben werden. Wir weisen darauf 
hin, daß diese holländischen Flochgebete von der 
Deutschen Bischofskonferenz nicht approbiert und 
in den deutschen Bistümern für den Gottesdienst 
nicht zugelassen sind. 

Nr. 100 Ord. 21.7. 72 

Anschaffung und/oder Anmietung von 
Adressieranlagen sowie von elektronischen 

Datenverarbeitungsanlagen 
Mit der Umstellung des kirchlichen Meldewesens 

auf die elektronische Datenverarbeitung entfällt die 
Notwendigkeit zu Anschaffung von Adressierma¬ 
schinen. Künftig können Adressierarbeiten schnell # 
und kostengünstig im kirchlichen Rechenzentrum 
Heidelberg erledigt werden. 

Im Interesse einer einheitlichen Konzeption in 
der Datenverarbeitung muß bei der Anschaffung 
und/oder Anmietung von elektronischen Daten¬ 
verarbeitungsanlagen eine Abstimmung innerhalb 
der Diözese vor genommen werden. Es muß vermie¬ 
den werden, daß in der Verwaltung der Erzdiözese 
verschiedene Herstellerkonzeptionen verwirklicht 
werden. Eine Integration aller Verwaltungsbereiche 
ist nur in einer einheitlichen Konzeption möglich. 
Der Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungs¬ 
anlagen in Einrichtungen und Institutionen der Erz¬ 
diözese ist deshalb genehmigungspflichtig. Die Ge¬ 
nehmigung wolle rechtzeitig beim Erzb. Ordinariat 
eingeholt werden. 

Studientagung zu Fragen der Altenseelsorge 
Zum Thema „Der Heilsdienst am alten Men¬ 

schen“ findet vom 24. bis 26. Oktober in Würz¬ 
burg, St. Burkardushaus eine Studientagung statt. 
Eingeladen sind Seelsorger, die in besonderer Weise 
mit der Altenseelsorge befaßt sind, sowie Mitarbei¬ 
ter aus kirchlich - caritativen Einrichtungen der 
Altenhilfe und entsprechenden Verbänden. 

Nähere Angaben werden im September durch 
das „Altenwerk der Katholiken Deutschlands“ 78 
Freiburg, Karlstraße 40, übermittelt. 

Jahrestagung 
der Krankenhausseelsorger 1972 

Die Arbeitsgemeinschaft der kath. Krankenseel¬ 
sorger Deutschlands (Geschäftsstelle, 78 Freiburg, 
Karlstraße 40) veranstaltet die diesjährige Tagung 
zur Fortbildung der Krankenhausseelsorger in 

Essen-Heidhausen, Exerzitienhaus St. Augustinus, 
vom 25. bis 28. September 

und in Freising, Domberg 27, Bildungszentrum der 
Erzdiözese München-Freising, 
vom 27. bis 30. November. 

Anmeldungen sind erbeten an die Geschäftsstelle. 
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